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1 3ÖëåÆÖĈċëÐ 
Die VO (EU) 2016/631 (NC RfG ) beschreibt grundlegende Anforderungen an neue bzw. 

wesentlich geänderte bestehende Stromerzeugungsanlagen. Diese Anforderungen 

steigen mit Größe der Stromerzeugungsanlagen (Typ A bis Typ D). Auf nationaler 

Ebene  wurden die relevanten Anforderungen in folgenden Verordnungen bzw. 

Regelwerken konkretisiert und veröffentlicht:  

Å RfG Schwellenwert -VO 

Verordnung des Vorstands der E - Control betreffend die Festlegung von 

Schwellenwerten für Stromerzeugungsanlagen des Typs B, C und D  

TYP A җ лΣу ƪ²  
< 0,25 
MW 

TYP B җ лΣнр a²  < 35 MW  

TYP C җ ор a²  < 50 MW  

TYP D 
җ рл a² oder  
bŜǘȊŀƴǎŎƘƭǳǎǎǇǳƴƪǘ җ ммл 
kV  

  

Å RfG Anforderungs -VO 

Verordnung des Vorstands der E - Control betreffend die Festlegung von allgemeinen 

technischen Anforderungen für den Netzanschluss von Stromerzeugungsanlagen  

Å SOGL Datenaustausch -VO  

Nationale Umsetzung der VO (EU) 2017/1485 (System Operation Guideline, SOGL)  

Å Sonstige Markregeln Strom ς ¢Ŝƛƭ α5ŀǘŜƴŀǳǎǘŀǳǎŎƘ bŜǘȊōŜǘǊƛŜōά 

Å TOR Stromerzeugungsanlagen Typ A (TOR SEA A) 

Å TOR Stromerzeugungsanlagen Typ B (TOR SEA B) 

Å TOR Stromerzeugungsanlagen Typ C (TOR SEA C) 

Å TOR Stromerzeugungsanlagen Typ D (TOR SEA D) 

Å TOR Systemschutzplan  

Zusätzlich sind für neue bzw. wesentlich geänderte Stromerzeugungsanlagen 

folgende Richtlinien einzuhalten:  

Å OVE- Richtlinie R 25  

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten (Generatoren) vorgesehen zum 

Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs -Verteilernetzen  

Å RKS- AT 

Richtlinien für den Konformitätsnachweis von Stromerzeugungsanlagen des Typs B, 

C und  D 
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2 3þåµċĈÆþċëÐÆëņġċêņV*ņiÏ=ņ¼ġĖňņġċþņs\iņm3 ņ 
Ziel dieses Erläuterungsdokuments ist es, Fragestellungen im Zusammenhang mit 

der Anwendung bzw. Umsetzung des NC RfG bzw. der TOR SEA, die in verschieden 

gelagerten konkreten Fällen auftreten können, durch die österreichischen 

Netzbetreiber einheitlich, t ransparent und unter Berücksichtigung von 

Gleichbehandlungs -  und Verhältnismäßigkeitsaspekten zu beantworten. Damit sollen 

die grundlegenden Ziele des NC RfG geeignet berücksichtigt werden.  

In der aktuellen Fassung dieses Erläuterungsdokuments werden folgende 

gemeinsam durch die Netzbetreiber bei Oesterreichs Energie erarbeiteten 

Fragestellungen bzw. Themenkomplexe zusammengefasst:  

Å Kapitel 3) Vorgehensweise im Sinne der Typeneinteilung gemäß RfG 

Schwellenwert -VO und konkrete Anwendbarkeit der Anforderungen aus den 

TOR SEA für unterschiedliche Anschlusskategorien  

Å Kapitel 4) Erläuterungen bzw. Präzisierungen zu technischen Anforderungen der 

TOR SEA 

Å Kapitel 5) FRT - Fähigkeit bei USV - fähigen Wechselrichtern  
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3 sĜûÆëÆÖëĈÆÖåċëÐņċëÂņãñëãþÆĈÆņ ëĖÆëÂ¼±þãÆÖĈņÂÆþņ
ëÏñþÂÆþċëÐÆëņÏďþņċëĈÆþĂ½ÔÖÆÂåÖ½ÔÆņ
ëĂ½ÔåċĂĂã±ĈÆÐñþÖÆë 

3.1 Begriffsdefinitionen  
Zur besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit werden in diesem Kapitel die 

wichtigsten Begriff e unter Berücksichtigung der aktuellen Versionen der TOR  SEA 

und TOR Begriffe beschrieben.  

Beispiel 1  ς Kombination aus Verbrauchs -  und Stromerzeugungsanlage:  

 

Beispiel 2  ς Hybride Stromerzeugungsanlage:  

  

Netzwirksame Leistung

Relevante Leistungsgrößen für die 
Anschlussbeurteilung (z.B. NRW)

Anlagen- und Betriebsmittelspezifische 
Leistungsgrößen

Nennleistung Pn
Bemessungsleistung Pr

Nichtsynchrone Stromerzeugungsanlage

Netzanschlusspunkt
(Übergabestelle)

~
=

Stromerzeugungs-
einheit

~
=

Modulspitzenleistung

Lasten

Mischanlage

Relevante Leistungsgrößen für die 
Typeneinteilung + Anforderungen

Netto-Engpassleistung bzw. 
Bemessungsleistung der Gesamtanordnung 
= Maximalkapazität Pmax der
Stromerzeugungsanlage
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Folgende, ebenfalls für dieses Erläuterungsdokument relevante, Begriffe bzw. 

Beschreibungen sind aktuell nicht in den TOR Begriffe  enthalten:  

Mischanlage  

Bezeichnet eine kombinierte Anlage eines Netzbenutzers, bei der sich eine beliebige Anzahl an 

Stromerzeugungsanlagen, Verbrauchsanlagen und/oder elektrische Energiespeicher einen gemeinsamen 

Netzanschlusspunkt teilen.  

Anmerkung:  Folgende Kombinationen sind grundsätzlich möglich:  

Å Verbrauchsanlage und Stromerzeugungsanlage  

Å Verbrauchsanlage und elektrischer Energiespeicher  

Å Stromerzeugungsanlage und elektrischer Energiespeicher  

Å Verbrauchsanlage, Stromerzeugungsanlage und elektrischer Energiespeicher  

________ 

Hybride Stromerzeugungsanlage  

Bezeichnet eine kombinierte Anlage eines Netzbenutzers, bei der sich eine beliebige Anzahl an 

Stromerzeugungsanlagen mit unterschiedlichen Primärenergieträgern einen gemeinsamen 

Netzanschlusspunkt teilen.  

Anmerkung:   Im elektrizitätswirtschaftlichen Sprachgebrauch haben sich hierfür ebenfalls die 

.ŜƎǊƛŦŦŜ αƘȅōǊƛŘŜ {ǘǊƻƳŜǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜά ōȊǿΦ αIȅōǊƛŘŀƴƭŀƎŜκ-ǇŀǊƪά ŜǘŀōƭƛŜǊǘΦ 

________  

Überschussanlage oder Nulleinspeiseranlage  

Bezeichnet eine in einer Anlage eines Netzbenutzers integrierte Stromerzeugungsanlage, welche ς 

erforderlichenfalls unter Verwendung von entsprechender Regelungstechnik (z.B. mittels Anlagen -  oder 

Parkregler) ς nur einen Teil ihrer gesamten Netto - Engpassle istung bzw. Bemessungsleistung 

(Überschusseinspeisung) oder keine Leistung (Nulleinspeisung), abhängig von der vereinbarten 

netzwirksamen Leistung, am Netzanschlusspunkt einspeist.  

________  

Dynamische Leistungsregelung  

Bezeichnet innerhalb einer Anlage eines Netzbenutzers eine regelungstechnische Funktion (des 

Anlagen -  oder Parkreglers) zur Einhaltung der netzwirksamen Leistung am Netzanschlusspunkt 

während des laufenden Betriebs der Anlage. Die dynamische Leistungsregel ung wird i.d.R. aktiviert, 

sofern der in Echtzeit erfasste Leistungsmesswert am Netzanschlusspunkt die netzwirksame Leistung 

erreicht oder überschreitet.   

Anmerkung:  Eine dynamische Leistungsregelung ist beispielsweise bei den folgenden Mischanlagen 

bzw. Hybridanlagen erforderlich:  

Å Verbrauchsanlagen mit integrierten Stromerzeugungsanlagen (Überschuss -  oder 

Nulleinspeiseranlage), deren gesamte Netto - Engpassleistung bzw. 

Bemessungsleistung die vereinbarte netzwirksame Leistung am 

Netzanschlusspunkt in Rückspeiserichtung überschreitet  

Å Hybride Stromerzeugungsanlagen (z.B. Kombination aus Wind -  und PV- Anlagen), 

deren gesamte Netto - Engpassleistung bzw. Bemessungsleistung die vereinbarte 
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netzwirksame Leistung am Netzanschlusspunkt in Rückspeiserichtung 

überschreitet. Bei hybriden Stromerzeugungsanlagen wird in der Regel ein zu 

priorisierender Primärenergieträger zur dynamischen Leistungsabregelung im 

Anlagen -  oder Parkregler parametriert  

 

3.2 Allgemeine Grundsätze (gemäß TOR SEA Kapitel 4.1)  
Die netzwirksame Leistung ist die im Netzzugangsvertrag vereinbarte maximale Leistung 

in Rückspeise -  (Einspeise - ) und/oder Bezugsrichtung am Netzanschlusspunkt, welche 

die Gesamtanordnung der Anlage des Netzbenutzers, die aus Kombinationen von 

Stromerzeugu ngs-, Speicher -  und Verbrauchsanlagen bestehen kann, sowie das vom 

Netzbenutzer vorgesehene Regel -  und Betriebskonzept bzw. Energiemanagementsystem 

berücksichtigt.  

Die netzwirksame Leistung in Rückspeiserichtung ist für die Typeneinteilung gemäß RfG 

Schwellenwert -VO nicht maßgebend. Für die Typeinteilung ist vielmehr die 

Maximalkapazität P max  relevant, welche die Auswirkung auf das Gesamtsystem 

berücksichtigt. Sie ist somit die Basisgröße für die Typeneinteilung gemäß RfG 

Schwellenwert -VO. 

Mehrere verteilte Stromerzeugungseinheiten bzw. elektrische Energiespeicher eines 

Netzbenutzers, die über einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt an das Netz 

angeschlossen werden, gelten als eine Stromerzeugungsanlage. Bei einer Kombination 

von einer oder meh reren Stromerzeugungseinheiten bzw. elektrischen Energiespeichern 

ist diese immer in ihrer Gesamtwirkung zu betrachten: Die Maximalkapazität entspricht 

im Normalfall der maximalen Netto - Engpassleistung bzw. der maximalen 

Bemessungsleistung der Gesamtanordn ung. 
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3.3 Anschlusskategorien Ś Beispielsammlung  

3.3.1 Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage bei einer bestehenden Verbrauchsanlage 
ŝŤUÖĂ½Ô±ëå±ÐÆťŞ 

Exemplarisches Beispiel:  

 
Beschreibung:  

Å Bestehende Verbraucheranlage  
Å Anschluss in der MS - Ebene  
Å Mindestbezug 1,5 MW  
Å Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage 

(PV- Anlage) mit einer gesamten 
Bemessungsleistung von 0,35  MW 

Å Keine Änderung der vertraglich vereinbarten 
netzwirksamen Leistung am NAP  

Å Ausführung als Nulleinspeiseranlage  

 
Vorgehensweise:  

Å Einteilung der PV - Anlage als Typ B und damit Erfüllung der TOR SEA Typ B  

Å Netzbenutzer muss erforderlichenfalls entsprechendes Regelkonzept zur 

Einhaltung der netzwirksamen Leistung am NAP vorsehen (z.  B. umgehende 

Leistungsabregelung der PV - Anlage bei Lastausfall)  

 

3.3.2 Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage bei einer bestehenden 
Stromerzeugungsanlage mit gleichem Primärenergieträger  

Exemplarisches Beispiel:  

 
Beschreibung:  

Å Bestehende WKA (Volleinspeiser) mit einer 
gesamten Bemessungsleistung von 30 MW  

Å Anschluss in der MS - Ebene  
Å Errichtung der Bestandsanlage vor 

Anwendbarkeit NC RfG / TOR SEA  
Å Maximalkapazität und netzwirksame Leistung 
ƭǘΦ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƳ bŜǘȊȊǳƎŀƴƎǎǾŜǊǘǊŀƎ Ҧ ол a² 

Å Zubau einer neuen WKA mit einer 
Bemessungsleistung von 3 MW  

Å Erhöhung der Maximalkapazität und 
netzwirksamen Leistung auf  
оо a² Ҧ¢¸t B 
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Vorgehensweise:  

Å Einteilung der neuen WKA als Typ B  

Å Anforderungen des NC RfG  bzw. der TOR SEA Typ B sind durch die neu 

hinzugebaute Stromerzeugungsanlage / Stromerzeugungseinheit aliquot  zu erfüllen  

 

3.3.3 Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage bei einer bestehenden 
Stromerzeugungsanlage mit unterschiedlichem Primärenergieträger  

Exemplarisches Beispiel:  

 
Beschreibung:  

Å Bestehende Kleinwasserkraftanlage 
(Volleinspeiser) mit einer Bemessungsleistung 
von 0,2 MW  

Å Anschluss in der MS - Ebene  
Å Errichtung der Bestandsanlage vor 

Anwendbarkeit NC RfG / TOR SEA  
Å Maximalkapazität und netzwirksame Leistung 
ƭǘΦ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƳ bŜǘȊȊǳƎŀƴƎǎǾŜǊǘǊŀƎ Ҧ лΣн 
MW 

Å Zubau einer neuen PV - Anlage mit einer 
Bemessungsleistung von 0,2 MW  

Å Erhöhung der Maximalkapazität und 
netzwirksamen Leistung auf  
лΣп a² Ҧ¢¸t B 

 

 

 

Vorgehensweise:  

Å Einteilung der neuen PV - Anlage als Typ B  

Å Anforderungen des NC RfG bzw. der TOR SEA Typ B sind durch die neu 

hinzugebaute Stromerzeugungsanlage / Stromerzeugungseinheit aliquot  zu erfüllen  
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3.3.4 Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage bei einer bestehenden 
Stromerzeugungsanlage (mit unterschiedlichem Primärenergieträger) und aktivierter 
dynamischer Leistungsabregelung  

Exemplarisches Beispiel:  

 

 
Beschreibung:  

Å Bestehende WKA (Volleinspeiser) mit einer gesamten Bemessungsleistung von 
30 MW  

Å Anschluss in der MS - Ebene   
Å Errichtung der Bestandsanlage vor Anwendbarkeit NC RfG / TOR SEA  
Å Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage (PV - Anlage) zur 

Volllaststundenoptimierung mit einer Bemessungsleistung von 10  MW 
Å Bemessungsleistung der Gesamtanordnung von 40 MW  
Å Keine Änderung der vertraglich vereinbarten netzwirksamen Leistung am NAP  
Å Aktive dynamische Leistungsregelung über Anlagen - /Parkregler zur 

Sicherstellung, dass die netzwirksame Leistung am NAP jederzeit auf 30 MW 
begrenzt wird.  
 

 

  

Pr,WKA = 30 MW       Pr,PV = 10 MW NWL = 30 MW

Netzanschlusspunkt
(Übergabestelle)Anlagen-/Parkregler 

Dynamische 
Leistungsregelung

Pmax = 40 MW



 

 12 / 39 

Vorgehensweise:  

Basierend auf den rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. den allgemeinen 

Grundsätzen (vgl. Kapitel 3.2) wird für die Typeneinteilung der gesamten 

Stromerzeugungsanlage die Maximalkapazität, d.h. die Bemessungsleistung der 

Gesamtanordnung, herangezogen. Im gegenständlichen Beispiel beträgt P max nach der 

Erweiterung also 40  MW. 

Å Einteilung der neuen PV - Anlage als Typ C  

Å Anforderungen des NC RfG  bzw. der TOR SEA Typ C sind durch die neu 

hinzugebaute Stromerzeugungsanlage / Stromerzeugungseinheit aliquot  zu erfüllen  

Å Netzbenutzer muss entsprechendes Regelkonzept zur Einhaltung der 

netzwirksamen Leistung am NAP vorsehen (siehe αVorgaben im Zusammenhang mit 

ŘŜǊ ŘȅƴŀƳƛǎŎƘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǊŜƎŜƭǳƴƎά) 

Å Die Blindleistungsanforderungen müssen den nachfolgend erwähnten Bedingungen 

entsprechen (siehe αBesondere Vorgaben im Zusammenhang mit der 

.ƭƛƴŘƭŜƛǎǘǳƴƎǎƪŀǇŀȊƛǘŅǘά) 

Å Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Stromerzeugungsanlagen bzw. -

einheiten auch bei vollständiger Reduktion bzw. Beendigung der 

Wirkleistungsabgabe ggf. zur Blindleistungsbereitstellung (v.a. für die Kompensation 

der Anschlussanlage) im Netzparal lelbetrieb bleiben müssen  

Vorgaben im Zusammenhang mit der dynamischen Leistungsregelung:  

Die Beschränkung der netzwirksamen Leistung durch eine dauerhaft  wirkende  

regelungstechnische  (dynamische) Leistungsregelung  der gesamten 

Bemessungsleistung ist nur zulässig, sofern die entsprechenden  Fähigkeiten und 

Einstellparameter im Park - bzw. Anlagenregler durch den Netzbenutzer im Zuge des 

Betriebserlaubnisverfahrens bestätigt und entsprechend mittels Konformitätstests 

nachgewiesen werden .  

Ggf. kann die Installation und erfolgreiche Funktionsprüfung eines übergeordneten 

Rückleistungsschutzes bei Versagen des Park -  bzw. Anlagenreglers entsprechend 

den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers erforderlich sein.  

Der im Einsatz befindliche Park - bzw. Anlagenregler muss im Zusammenspiel mit den 

einzelnen Stromerzeugungseinheiten jedenfalls folgende Anforderungen erfüllen:  

Å Rasches und gut gedämpftes Regelverhalten (kein Überschwingen bzw. 

Oszillationen)  

Å Möglichst geringe Totzeiten  

Å Möglichst geringe Toleranz bei Regelung  

Å Interne Überwachungsfunktionen bei Ausfall der Kommunikation zu den einzelnen 

Stromerzeugungseinheiten bzw. zu Messumformern (z.B. am Netzanschlusspunkt) 

und Fernwirkgerät des relevanten Netzbetreibers Umsetzung eines definierten 

Verhaltens bzgl. Wirkleist ungs- /Blindleistungsabgabe bei Ausfall der 

Kommunikation  
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Å Software -  oder Firmwareupdates des Park - bzw. Anlagenreglers dürfen nicht zu 

einer Veränderung der relevanten Parameter führen  

Der relevante Netzbetreiber ist im Zuge der Konformitätsüberwachung berechtigt, 

die Einhaltung der dynamischen Leistungsregelung lfd. zu monitoren. Der 

Netzbetreiber  ist weiters dazu berechtigt, auch vor Ort Überprüfungen vorzunehmen  

bzw. bei Nichteinhaltung der Vorgaben die Anlage vom Netz zu trennen . 

Bei geplanter Deaktivierung / Änderung der dynamischen Leistungsregelung ist der 

relevante Netzbetreiber unverzüglich in Kenntnis zu setzten. In weiterer Folge ist bei 

einer Leistungssteigerung ein entsprechender Netzanschlussantrag beim relevanten 

Netzbet reiber zu stellen.  

Abhängig von den Ergebnissen der Anschlussbeurteilung sind verschärfte 

Bedingungen bzw. neue Anforderungen nicht auszuschließen bzw. zur Kenntnis zu 

nehmen und entsprechend den zeitlichen Vorgaben umzusetzen.  

Besondere Vorgaben im Zusammenhang mit der Blindleistungskapazität:   

Im Falle von (hybriden) Stromerzeugungsanlagen mit aktiver dynamischer 

Leistungsregelung kann die für die Blindleistungsanforderungen maßgebliche 

Maximalkapazität die netzwirksame Leistung in bestimmten Konstellationen deutlich 

überschreiten. Um überschieß ende, bzw. nicht dem netzbetrieblichen Bedarf 

entsprechende Blindleistungsanforderungen zu vermeiden, gelten im Hinblick auf 

diese Anforderungen folgende Erleichterungen:  

 SZENARIO: 

¶ 9ƛƴŜ {ǘǊƻƳŜǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ αb9¦ά Ƴƛǘ ŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎ tƳŀȄΣb9¦ ǿƛǊŘ ōŜŀƴǘǊŀƎǘΦ 

¶ Es stellt sich die Frage, welche Anforderungen an die Q - Fähigkeit gestellt werden, abhängig 

Ǿƻƴ ŘŜǊ ƴŜǘȊǿƛǊƪǎŀƳŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎ όb²[ύ ǳƴŘ ŘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǎŀƴƭŀƎŜ α![¢άΦ 

¶ Ggf. können die Q - Anforderungen von den grundsätzlich auf Pmax bezogenen Anforderungen 

abweichen.  

 

GRUNDSÄTZE:  

¶ Die Kompensation des Q - Bedarfs der Anschlussanlage im Leerlauf muss in jedem Fall 

gewährleistet sein.  

¶ Bei allfälliger (retrospektiver) Erhöhung der NWL am NAP ist auch der entsprechend 

erweiterte Blindleistungsbereich zu berücksichtigen und entsprechend dem Flowchart zu 

erfüllen.  

¶ {ƻƭƭǘŜ ŘƛŜ !ƴƭŀƎŜ α![¢ά ǿŜƎŦŀƭƭŜƴΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ v- Anforderung wie in dem Fall ohne Anlage 

α![¢άΦ  
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Konkretes exemplarisches Beispiel:  

Å Windkraftanlage : Bestandsanlage vor TOR SEA  

Å Pmax,B = 30 MW  

Å Qist,B= 5 MVar  

Å PV- Anlage : Neuanlage  

Å Pmax,Neu = 10 MW 

Å Q- Bereich Neuanlage: Bereich II TOR SEA  

Å NWL = 30 MW  

Å Gesamtanlage  

Å Pmax  = 40 MW  

Å Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf Q komp,LL = 5 MVar  

Berechnungsschritte:  

¶ Qsoll,NWL = 30 * 0,329 = 9,9 MVar  
¶ Qsoll,Neu = 10 * 0,329 = 3,3 MVar  

 

ERWEITERUNG BESTANDSANLAGE ĂALTñ mit Pmax,B

Antrag f¿r zusªtzliche / neue Stromerzeugungsanlage ĂNEUñ

mit installierter Bemessungsleistung Pmax,NEU

Pmax,ges

> NWL?

Zusatzcheck: Wäre die 

gesamte Q-Anforderung 

f¿r ĂALTñ + ĂNEUñ auf 

Basis der NWL 

(über)erfüllt? 

JA

NEIN
Standardverfahren

Aliquote Q-Anforderung für 

ĂNEUñ

auf Basis von Pmax,NEU

JA

NEIN

Q-Anforderung ĂNEUñ grundsªtzlich 

auf Basis von Pmax,NEU ausreichend, 

jedoch Zusatzbedingung, dass 

jedenfalls der Q-Bedarf der  

Anschlussanlage im Leerlauf 

kompensiert werden muss

Q-Anforderung auf Basis NWL 

f¿r ĂNEUñ ist ausreichend

Besonderes Verfahren

Q-Anforderung f¿r ĂNEUñ 

erfolgt grundsätzlich weiter 

auf Basis von Pmax,NEU
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Ergebnis:  

Differenz [Q soll,NWL ς (Qist,B  + Qsoll,Neu )] zulässig, jedoch Erhöhung von Q soll,Neu erforderlich, 
da Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf durch Neuanlage 
nicht vollständig gedeckt werden kann (Q soll,Neu  < Qkomp,LL ). 

Vorgabe für Neuanlage: Q soll,Neu = 3,3 + 1,7 = 5 MVar  

Sonstige theoretische Beispiele -  1): 

Å Bestandsanlage vor TOR SEA  

Å Pmax,B = 100 MW 

Å Qist,B= 10 MVar 

Å Neuanlage  

Å Pmax,Neu = 50 MW  

Å Q- Bereich Neuanlage: Bereich II TOR SEA  

Å NWL = 100 MW  

Å Gesamtanlage  

Å Pmax  = 150 MW 

Å Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf Q komp,LL = 15 

MVar 

Berechnungsschritte:  

Å Qsoll,NWL = 100 * 0,329 = 32,9 MVar  

Å Qsoll,Neu = 50 * 0,329 = 16, 5 MVar 

Ergebnis:  

Differenz [Qsoll,NWL ς (Qist,B  + Qsoll,Neu )] zulässig, da Kompensationsbedarf 
Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf  durch Neuanlage gedeckt werden kann (Q soll,Neu  
> Qkomp,LL ). 

Vorgabe für Neuanlage: Q soll,Neu = 16,5 MVar 

 

Sonstige theoretische Beispiele -  2):  

Å Bestandsanlage vor TOR SEA  

Å Pmax,B = 100 MW 

Å Qist,B= 10 MVar 

Å Neuanlage  

Å Pmax,Neu = 25 MW 

Å Q- Bereich Neuanlage: Bereich II TOR SEA  

Å NWL = 100 MW  

Å Gesamtanlage  
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Å Pmax  = 125 MW 

Å Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf Q komp,LL = 15 

MVar 

Berechnungsschritte:  

Å Qsoll,NWL = 100 * 0,329 = 32,9 MVar  

Å Qsoll,Neu = 25 * 0,329 = 8,2 MVar 

 

Ergebnis:  

Differenz [Qsoll,NWL ς (Qist,B  + Qsoll,Neu )] zulässig, jedoch Erhöhung von Qsoll,Neu erforderlich, 
da Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf  durch Neuanlage 
nicht vollständig gedeckt werden kann (Q soll,Neu  < Qkomp,LL ). 

Vorgabe für Neuanlage: Q soll,Neu = 8,2 + 6,8 = 15 MVar 

 

Sonstige theoretische Beispiele -  3):  

Å Bestandsanlage vor TOR SEA  

Å Pmax,B = 100 MW 

Å Qist,B= 10 MVar 

Å Neuanlage  

Å Pmax,Neu = 100 MW 

Å Q- Bereich Neuanlage: Bereich II TOR SEA  

Å NWL = 100 MW  

Å Gesamtanlage  

Å Pmax  = 200  MW 

Å Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf Q komp,LL = 15 

MVar 

Berechnungsschritte:  

Å Qsoll,NWL = 100 * 0,329 = 32,9 MVar  

Å Qsoll,Neu = 100 * 0,329 = 32,9 MVar  

Ergebnis:  

Übererfüllung  [Qsoll,NWL ς (Qist,B  + Qsoll,Neu )] nicht zwingend erforderlich. 
Kompensationsbedarf Anschlussanlage am NAP bei Leerlauf  durch Neuanlage ist 
ebenfalls vollständig gedeckt (Q soll,Neu  > Qkomp,LL ). 

Mindestv orgabe für Neuanlage: Q soll,Neu = 32,9 ς 10 = 22,9 MVar  
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3.3.5 Softwareseitige (statische) Leistungsbegrenzung  

Exemplarisches Beispiel:  

 

Beschreibung:  

Å Errichtung  einer neuen PV- Anlage mit einer Wechselrichter - Bemessungsleistung (lt. 

Typenschild) von 50 kW  

Å Installierte Modulleistung (Modulspitzenleistung) von 25 kWp  

Å Softwareseitige (statische) Leistungsbegrenzung der Wechselrichterleistung auf 25 

kW 

Bei einer softwareseitigen (statischen) Leistungsbegrenzung kann die 

Bemessungsleistung einer Stromerzeugungseinheit (z.B. Wechselrichter) lt. 

Typenschild auf einen fix eingestellten Wirk -  oder Scheinleistungswert dauerhaft 

ōŜƎǊŜƴȊǘ όαƪǸƴǎǘƭƛŎƘŜǊ 9ƴƎǇŀǎǎάύ werden.  

Aufgrund der mehrjährigen Betriebserfahrung wird von der Möglichkeit, die am 

Typenschild genannte Wechselrichter - Bemessungsleistung softwareseitig 

dauerhaft zu begrenzen, Abstand genommen. In zu vielen Fällen führen bei 

unterschiedlichen Herstellern Update s der Software (bzw. der Firmware) zum 

Verlust dieser dauerhaften Leistungsbeschränkung.  

9ƛƴ ϦIŜǊǳƴǘŜǊǘȅǇƛǎƛŜǊŜƴά ŘŜǊ aŀȄƛƳŀƭƪŀǇŀȊƛǘŅǘ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ ǎƻŦǘǿŀǊŜǎŜƛǘƛƎŜ 

Einschränkung der Bemessungsleistung ist somit nicht  zulässig.  Auch eine 

geringere Modulleistung (Modulspitzenleistung) hat keine Auswirkungen auf die 

Festlegung der Maximalkapazität.  

Die Maximalkapazität entspricht im konkreten exemplarischen Beispiel daher 

weiterhin 50  kW. 

Vorgehensweise:  

Å Einteilung der neuen PV - Anlage als Typ A und damit Erfüllung der TOR SEA Typ A  

Å Externer Netzentkupplungsschutz erforderlich  

 

Netzanschlusspunkt
(Übergabestelle)

Lasten

25 kW
50 kW

25 kWp
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3.4 Elektrische Energiespeicher  
Elektrische Energiespeicher (EES) werden entsprechend ihrer installierten Entlade -

/Ladeleistung (maximale Einspeisekapazität P max ,E bzw. maximale Bezugskapazität P max ,B) 

grundsätzlich wie Stromerzeugungseinheiten bzw. Verbrauchseinheiten betrachtet. 

Dementsprechend werden EES wie jede andere Stromerzeugungseinheit für die 

Ermittlung des P max  bzw. die Typeneinteilung im Sinne des NC RfG bzw. der TOR SEA 

berücksichtigt.  

Besondere Hinweise für elektrische Energiespeicher im Netzparallelbetrieb ς

!ƴǿŜƴŘōŀǊƪŜƛǘ ŘŜǊ ¢hw αbŜǘȊŜ ǳƴŘ [ŀǎǘŜƴ Ƴƛǘ «ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎǎƴŜǘȊŀƴǎŎƘƭǳǎǎά ό¢hw «bύ 

ǎƻǿƛŜ ¢hw α±ŜǊǘŜƛƭŜǊƴŜǘȊŀƴǎŎƘƭǳǎǎά ό¢hw ±bύΥ 

Für elektrische Energiespeicher im Netzparallelbetrieb gelten unabhängig von der 

netzwirksamen Bezugsleistung am Netzanschlusspunkt die Anforderungen der TOR ÜN 

sowie TOR VN. Für die konkrete Anwendbarkeit der Anforderungen gemäß TOR ÜN sowie 

TOR VN ist di e Netto - Engpassleistung bzw. Bemessungsleistung des EES in 

Bezugsrichtung (maximale Bezugskapazität P max,B lt. TOR Begriffe) relevant.  

 

3.5 Sonderfälle  

3.5.1 Anschluss von kleinen Stromerzeugungsanlagen in Mischanlagen mit Netzanschlusspunkt 
(  110 kV) 

Neu hinzukommende Stromerzeugungsanlagen in Mischanlagen mit 

bŜǘȊŀƴǎŎƘƭǳǎǎǇǳƴƪǘ җ 110 kV sind aufgrund des Spannungskriteriums gemäß Art. 

5 Abs. 2 lit. d) NC RfG als Typ - D- Anlagen zu betrachten. Die ausschließliche 

Berücksichtigung der Leistungskriterien g emäß NC RfG in Verbindung mit der RfG 

Schwellenwert -VO würde hingegen für viele Kleinanlagen eine Behandlung als 

Typ- A-  bzw. Typ - B- Anlagen ergeben.  

Mit der über die aktuelle RfG - Anforderungs -V (BGBl. II Nr. 95/2024) umgesetzte 

Gruppenfreistellung der österreichischen Netzbetreiber werden Stromerzeugungsanlagen 

mit einer Maximalkapazität <  5 MW vom Spannungskriterium gemäß Art. 5 Abs. 2 lit. d) 

NC RfG freigestellt.  
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Exemplarisches Beispiel:  

 
Beschreibung:  

Å Bestehende Verbraucheranlage  
Å Anschluss in der HS - Ebene mit 
bŜǘȊŀƴǎŎƘƭǳǎǎǇǳƴƪǘ όҗ ммл ƪ±ύ 

Å Mindestbezug 50 MW 
Å Zubau einer neuen Stromerzeugungsanlage 

(PV- Anlage) mit einer gesamten 
Bemessungsleistung von 3 MW  

Å Keine Änderung der vertraglich vereinbarten 
netzwirksamen Leistung am NAP  

Å Ausführung als Nulleinspeiseranlage  

 
 

Vorgehensweise:  

Å Einteilung der neuen PV - Anlage als Typ B im Sinne der Gruppenfreistellung und 

damit Erfüllung der TOR SEA Typ B  

 

3.5.2 Anschluss von kleinen Stromerzeugungs einheiten  bei bestehenden größeren 
Stromerzeugungsanlagen  mit Netzanschlusspunkt (  110 kV) 

Im Falle von Volleinspeisern kann für die neue Erzeugungseinheit (EZE) analog zur im 

Kapitel 3.5.1 beschriebenen Vorgangsweise (Gruppenfreistellung)  sinngemäß eine 

angepasste Kategorisierung angewendet werden, sofern die Zubau - Leistung im Vergleich 

zur Bestandsleistung (bestehendes P max) signifikant kleiner ist und die elektrischen 

Eigenschaften des Netzes bzw. der Netzbetrieb durch den Zubau nicht beeinflusst 

werden. Generell gilt jedoch eine Zubau - Grenze von 5 MW, die für diese angepasste 

Kategorisierung nicht überschritten werden darf.  

Ein beispielhaftes Szenario für diese Vorgangsweise wäre ein Zubau einer kleinen Einzel -

PV- Anlage (z.B. 100 kW) bei einem großen Laufwasser - KW (mit z.B. 200 MW). In diesem 

Fall kann die PV - Anlage als Typ A eingestuft werden.  

Würde jedoch -  z.B. aufgrund von mehreren zeitlich gestaffelten kleinen Zubauten ς die 

aggregierte Zubau - Leistung die 5 - MW- Grenze übersteigen, würde rückwirkend die Typ -

D- Einstufung für alle zugebauten kleinen EZE schlagend.  

Eine Abweichung von der beschriebenen herabgestuften Typisierung ist insbesondere 

dann begründet, wenn die neue EZE technisch gleichwertig mit all jenen bestehenden 

EZE ist, welche die bisherige Bestands - EZA als Typ D gebildet haben. Das betrifft 

beispiels weise einen Zubau einer einzelnen 4 - MW- Windturbine in einem bereits 

bestehenden 40 - MW-Windpark, der auf 110 kV angeschlossen und bereits als Typ D 

eingestuft ist. In dieser Konfiguration ist davon auszugehen, dass die zusätzliche 
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Windturbine mit geringem Aufwand in den Parkregler integriert werden kann, bzw. liegen 

TOR Typ D -  konforme Zertifikate auf, etc.  

Weiters ist eine Abweichung auch dann begründet, wenn die elektrischen Eigenschaften 

des Netzes bzw. der Netzbetrieb durch den Zubau relevant beeinflusst werden.  

 

3.5.3 Anschluss von Stromerzeugungsanlagen mit unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse n 

Stromerzeugungsanlagen unterschiedlicher Eigentümer (Netzbenutzer) mit 

einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt, die keine gemeinsame wirtschaftliche 

Einheit bilden, sind grundsätzlich bei der Typeneinteilung gemäß RfG 

Schwellenwert -VO unabhängig zu betrachten . 

Zur Sicherstellung eines sicheren Netzbetriebs hat der relevante Netzbetreiber 

das Recht, in den Anlagen des (der) Netzbenutzer(s) auf eigene Kosten 

Betriebsmittel zur Beobachtbarkeit zu installieren. Dafür ist eine Abstimmung 

zwischen dem Kunden und dem N etzbetreiber erforderlich . 

Gezielte eigentumsrechtliche Entflechtungen von Stromerzeugungsanlagen mit 

einem gemeinsamen Verknüpfungspunkt dürfen die Typeinteilung gemäß RfG 

Schwellenwert -VO und die entsprechenden Anforderungen der TOR SEA bzw. 

Datenaustauschanforderungen jedenfalls nicht einschränken.  

Exemplarisches Beispiel:  

 
Beschreibung:  
Å Anschluss ab 

Transformatorstation (NE6)  
Å Erweiterung von 

Strome rzeugungsanlagen 
mit unterschiedlichen 
Eigentumsverhältnissen  

 

 
 

Vorgehensweise:  

Å Separate Einteilung der neuen PV - Anlagen als Typ A und damit Erfüllung der TOR 

SEA Typ A 

Å Relevanter Netzbetreiber kann Betriebsmittel zur Beobachtbarkeit auf eigene 

Kosten in den Anlagen des (der) Netzbenutzer(s) installieren  
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3.5.4 Anschluss von Kleinsterzeugungsanlagen  

Kleinsterzeugungsanlagen sind Stromerzeugungsanlagen, deren Maximalkapazität  

(Netto - Engpassleistung bzw. der Bemessungsleistung ) in Summe höchstens 800 W  (0,8 

kW) pro Anlage an der Übergabestelle eines Netzbenutzers beträgt  (vgl. § 6 Abs. 1 Z 78 

ElWG). Als übergeordnete Begriff e haben  sich v.a. für PV- basierte 

Kleinsterzeugungsanlagen im allgemeinen  Sprachgebrauch ebenfalls d ie Begriff e 

α.ŀƭƪƻƴƪǊŀŦǘǿŜǊƪά ōȊǿΦ αaƛƴƛ- PV-!ƴƭŀƎŜά etabliert.  

Kleinsterzeugungsanlagen sind grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig. Es bedarf 

jedoch einer entsprechenden Meldung bzw. Bestätigung beim relevanten Netzbetreiber 

mindestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme der Kleinsterzeugungsanlage (vgl. TOR SEA 

Typ A).   

Kleinsterzeugungsanlagen sind grundsätzlich von vielen Anforderungen der TOR 

ausgenommen (vgl. TOR SEA Typ A). Einige Anforderungen bleiben jedoch aufrecht, vor 

allem das Vorhandensein einer selbsttätig wirkenden Freischaltstelle.  

Bei Anschaffung einer Kleinsterzeugungsanlage ist daher darauf zu achten, dass für das 

jeweilige Produkt die erforderlichen Nachweise bzw. Prüfberichte einer zertifizierten 

Prüfstelle vorliegen. Insbesondere wird auf das Vorhandensein eines Prüfberichts, d er 

bestätigt, dass die selbsttätig wirkende Freischaltstelle die normativen Anforderungen 

erfüllt, hingewiesen. Der relevante Netzbetreiber kann die entsprechenden Nachweise 

bzw. Prüfberichte einfordern und den Anschluss der Kleinsterzeugungsanlage bei 

Nichterfüllung verweigern.  

Im Falle der Erweiterung einer bestehenden Kleinsterzeugungsanlage ist jedenfalls 

darauf zu achten, dass die Maximalkapazität der Gesamtanordnung  ggf. die Grenze von 

800 W überschreite n kann  (z.B. 600 W Bestand - Balkonkraftwerk, Zubau eines neuen 

Balkonkraftwerks von ebenfalls 600  W Ҧ Pmax  = 1200 W).  

Beim Überschreiten der Pmax  ς Grenze von 800 W ist die Gesamtanordnung jedenfalls als 

Typ  A im Sinne der RfG Schwellenwert -VO und TOR SEA Typ A zu werten.  In weiterer 

Folge ist ein formaler Netzanschlussantrag  zu stellen und ein Netzzugangsvertrag mit 

dem relevanten Netzbetreiber entsprechend dem Verfahren in dessen Allgemeinen 

Bedingungen abzuschließen.  

Die Anforderungen des NC RfG bzw. der TOR SEA Typ A sind durch die Erweiterung 

aliquot  zu erfüllen. Ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass für die Erweiterung 

ebenfalls die Anforderungen des Betriebserlaubnisverfahrens und des 

Konformitätsnachweises gemäß TOR SEA Typ A (Kapitel 7 und 8) gelten. Der relevante 

Netzbetreiber kann den Ansch luss der Erweiterung verweigern, sofern die 

entsprechenden Anforderungen und Nachweise nicht erfüllt werden bzw. vorliegen.  

Des Weiteren sind beim Zubau von einzelnen (in der Regel) einphasigen 

Kleinsterzeugungsanlagen v.a. die Symmetriebedingungen gemäß Kapitel 6.1.1 TOR SEA 

Typ A zu beachten.  
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.ŜǎǘŀƴŘǎŀƴƭŀƎŜƴ όαŘŜǊ ŀƭǘŜ ²ŜŎƘǎŜƭǊƛŎƘǘŜǊάύ ŘŀǊŦ ǎŜƘǊ ǿƻƘƭ ŀǳŎƘ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ƴǳǊ ŘƛŜ !w b 

4105 erfüllen. Ein Austausch ist nicht erforderlich.  

Im umgekehrten Fall muss eine zusätzlich errichtete Kleinsterzeugungsanlage sehr wohl 

die volle TOR SEA erfüllen.  

 

3.6 Zusammenfassung  
Die folgende Darstellung dient der Zusammenfassung der zuvor angeführten 

beispielhaften Anschlusskategorien . Aus Vereinfachungsgründen werden in dieser 

Darstellung lediglich die Leistungsgrenze für das Typ - D Spannungskriterium  (vgl. 

Kapitel 3.5.1), die Typ B ς Schwelle und die relevanten Schwellen der SOGL 

Datenaustausch -VO beschrieben . 

 

 

  

 

 

 

Erläuterung:  

Å Pmax,ges = Maximalkapazität / Summe der Bemessungsleistungen der Bestands -  und 

Neuanlage (Gesamtanordnung)  

Å Pmax,neu = Maximalkapazität / Summe der Bemessungsleistungen der (erweiterten) 

Neuanlage  

 

  

Anschlussanfrage

Neuanlage oder
Erweiterung einer 
Bestandsanlage

Pmax,ges < 5 MW ?

b!t җ ммл ƪ± Κ

Gruppenfreistellung 
Typ D

Typ D
Individuelle 

Freistellung möglich
Pmax,ges җ лΣнр a²

TOR SEA Typ A
(Aliquote Erfüllung) 
TOR SEA Typ B (für 

Neuanlage)

Pmax,neu

җ лΣнр a² όt±ύ
җ м a² ό{ƻƴǎǘƛƎŜύ

oder
Pmax,ges җ нр a²

SOGL ED
(SNN)
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Wesentliche Punkte:  

Å Maximalkapazität P max  maßgebend für Typeneinteilung und TOR SEA Anforderungen  

Å .Ŝƛ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǎŀƴƭŀƎŜ Ҧ tmax  der Gesamtanordnung maßgebend für 

die ¢ȅǇŜƴŜƛƴǘŜƛƭǳƴƎ Ҧ ŀƭƛǉǳƻǘŜ 9ǊŦǸƭƭǳƴƎ ¢hw {9! ŘǳǊŎƘ bŜǳŀƴƭŀƎŜ ŦǸǊ ŘŜƴ 

entsprechenden Typ  

Å Erweiterungsbestimmung / Erleichterung hinsichtlich Verpflichtung zur 

.ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ 9ŎƘǘȊŜƛǘŘŀǘŜƴ ό{hD[ 95 κ {ƛƎƴƛŦƛƪŀƴǘŜǊ bŜǘȊƴǳǘȊŜǊ α{bbάύ ōŜƛ 

ƪƭŜƛƴŜƴ bŜǳȊǳōŀǳǘŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘ Ҧ ƴŜǳ ƘƛƴȊǳƪƻƳƳŜƴŘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ ōƛǎ ȊǳƳ 9ǊǊŜƛŎƘŜƴ 

der relevanten Schwellen der SO GL Datenaustausch -VO 

Å Befreiung von Typ -5 !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ōŜƛ {ǘǊƻƳŜǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜƴ Ƴƛǘ b!t җммл ƪ± 

und P max  < 5 MW gemäß §24a RfG - Anforderungs -VO möglich  

 

3.6.1 Verpflichtung zur Bereitstellung von Echtzeitdaten Ś Anwendbarkeit der SOGL 
Datenaustausch -¡\ņċëÂņmñU±ņŤ/±ĈÆë±ċĂĈ±ċĂ½ÔņVÆĈġ¼ÆĈþÖÆ¼ť 

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Bereitstellung von Echtzeitdaten sind für 

Stromerzeugungsanlagen die im Folgenden beschriebenen Grundsätze zu 

berücksichtigen. Zur besseren Veranschaulichung werden die relevanten Vorgaben 

anhand eines repräsentativen Bei spiels erläutert.  

Für das beschriebene Beispiel ist neben der aktuell gültigen SOGL Datenaustauch -VO (1. 

Novelle ς Inkrafttreten: 01.12.2024) v.a. das Inkrafttreten der Erstfassung ( 01.12.2021) 

maßgeblich.  

Exemplarisches Beispiel:  

Ausgangssituation:  

Å Bestandsanlage (PV - Anlage) P max,B = 100 kW (IBN vor  01.12.2021) 

Å Erweiterung der Bestandsanlage (Stufe 1) um eine weitere PV - Anlage mit 

Pmax,neu,Stufe1  = 200  kW (IBN am 01.07.2022)  

Vorgaben nach Erweiterung der Bestandsanlage (Stufe 1):  

Å Einteilung der neuen PV - Anlage als Typ B  

Å Anforderungen des NC RfG bzw. der TOR SEA Typ B sind durch die neu 

hinzugebaute Stromerzeugungsanlage / Stromerzeugungseinheit aliquot  zu erfüllen  

Å (Vorerst) Keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Echtzeitdaten , da neu 

hinzukommende Leistung P max,neu,Stufe1  kleiner als 250 kW (Schwelle der SOGL 

Datenaustausch -VO für PV- Anlage) ist  

Zusätzliche Erweiterung der Gesamtanlage (Stufe 2):  

Å Erweiterung der Gesamtanlage (Stufe 2) um eine weitere PV - Anlage mit 

Pmax,neu,Stufe2  = 100 kW (IBN am 01.07.2024)  

Vorgaben nach zusätzlicher Erweiterung der Gesamtanlage (Stufe 2):  
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Å Einteilung der neuen PV - Anlage als Typ B  

Å Anforderungen des NC RfG bzw. der TOR SEA Typ B sind durch die neu 

hinzugebaute Stromerzeugungsanlage / Stromerzeugungseinheit aliquot  zu erfüllen  

Å Verpflichtung zur Bereitstellung von Echtzeitdaten , da neu hinzukommende 

Leistung seit Inkrafttreten der DA -VO in Summe (P max,neu,Stufe1  + Pmax,neu,Stufe2   = 200 + 

100 = 300 kW) größer als 250 kW (Schwelle der SOGL Datenaustausch -VO für PV-

Anlage) ist  

 

3.7 Technische Anforderungen für die beispielhaften Anschlusskategorien  

3.7.1 Anforderungen an den Park -/Anlagenregler  

Gemäß TOR SEA gelten folgende Grundsätze für die Erweiterung von 

Bestandsanlagen (vgl. u.a. Kapitel 3.3.2, 3.3.3 und 0): 

αCǸǊ ŘƛŜ ŜǊƴŜǳŜǊǘŜƴΣ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘŜƴ ƻŘŜǊ ȊǳƎŜōŀǳǘŜƴ {ǘǊƻƳŜǊȊŜǳƎǳƴƎǎŜƛƴƘŜƛǘŜƴ 

muss auch der Regler der gesamten Stromerzeugungsanlage (Anlagenregler bzw. 

Parkregler) die Anforderungen dieses Teils der TOR (Anm.:  TOR SEA) ŜǊŦǸƭƭŜƴΦά 

Unabhängig vom Leistungsverhältnis (neu installierte Leistung vs. 

Bestandsleistung) ist der Parkregler bereits bei der ersten Erweiterung bzw. 

Modernisierung einer Bestandsanlage entsprechend den Anforderungen der TOR 

SEA bzw. dieses Erläuterungsdokuments aufzurüsten. Alternativ wird ein 

vollständiger Austausch (neuer Parkregler) empfohlen, insbesondere wenn eine 

Aufrüstung des bestehenden Parkreglers nicht möglich oder technisch sinnvoll 

ist.  

3.7.2 Anschlussbeurteilung bei Überschuss - oder Nulleinspeiseranlagen  

Für die Anschlussbeurteilung hinsichtlich Netzrückwirkungen bzgl. Spannungshaltung 

werden bei Überschuss -  oder Nulleinspeiseranlagen im Niederspannungsnetz 

mindestens 60 % der Bemessungsleistung der Stromerzeugungsanlage herangezogen. 

Die thermische Beurte ilung erfolgt mit der netzwirksamen Leistung am 

Netzanschlusspunkt.  

Bei Überschuss -  oder Nulleinspeiseranlagen im Mittel -  oder Hochspannungsnetz werden 

die entsprechenden Parameter für die Anschlussbeurteilung durch den relevanten 

Netzbetreiber festgelegt.  

3.7.3 Regelungstechnische Anforderungen bei Überschuss - oder Nulleinspeiseranlagen    

Kurzzeitig kann bei Überschuss -  oder Nulleinspeiseranlagen die gesamte 

Bemessungsleistung der Stromerzeugungsanlage(n) am Netzanschlusspunkt wirksam 

werden (z.B. bei Lastausfall  oder Wolkenzug). Zur Einhaltung der netzwirksamen 

Leistung am Netzanschlusspunkt sind folgende Anforderungen einzuhalten:  

Å Nichtsynchrone (umrichtergekoppelte) Anlagen:  
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Å Die Anlage des Netzbenutzers muss die Anpassung der Wirkleistung nach 

einem Wirkleistungssprung nach einer möglichst kurzen anfänglichen 

Zeitverzögerung, jedoch spätestens innerhalb von 0,8 Sekunden aktivieren 

können. Eine allenfalls parametrierbare künstl iche Verzögerungszeit muss 

deaktiviert oder auf 0 Sekunden eingestellt werden.  

Å Die auftretende überschüssige Leistung am Netzanschlusspunkt muss 

ǎǇŅǘŜǎǘŜƴǎ ƴŀŎƘ о {ŜƪǳƴŘŜƴ ŀǳŦ Җ мл҈ ƛƘǊŜǎ !ƴŦŀƴƎǎǿŜǊǘŜǎ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘ 

werden.  

Å Die netzwirksame Leistung muss spätestens nach 10 Sekunden wieder 

vollständig am Netzanschlusspunkt eingehalten werden.  

Å Für synchrone Stromerzeugungsanlagen (inklusive Pumpspeicher -

Stromerzeugungsanlagen) sind die zulässigen Verzögerungs -  bzw. Regelzeiten unter 

Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten der Stromerzeugungsanlage mit 

dem Netzbetreiber abzustimmen.  

Å Der relevante Netzbetreiber kann in begründeten Fällen zur Überwachung der 

Rückspeisung den Einbau eines separaten Leistungsbegrenzungsschutzes (in 

Rückspeiserichtung) verlangen.  

 

4 3þÐµëġÆëÂÆņĈÆ½ÔëÖĂ½ÔÆņ3þåµċĈÆþċëÐÆëņġċêņ
f±þ±ååÆå¼ÆĈþÖÆ¼ņĕñëņmĈþñêÆþġÆċÐċëÐĂ±ëå±ÐÆë 

4.1 Wirkleistungsvorgabe (Wirkleistungsbeendigung bzw. -
reduktion über Fernbefehl) bei Überschuss - oder 
Nulleinspeiseranlagen   

Die entsprechenden Anforderungen zur Wirkleistungsvorgabe (insbesondere unter 

Berücksichtigung des §76 ElWG und der TOR SEA) befinden sich in Ausarbeitung und 

werden ggf. zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Erläuterungsdokument 

veröffentlicht.  

 

4.2 Vorgaben für den Netzentkupplungsschutz  
TOR SEA Typ A / Kapitel 6.3.1 / Allgemeines zum Netzentkupplungsschutz  

TOR SEA / Typ A / Fußnote 27:  

α5ƛŜ bŜƴƴǎŎƘŜƛƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ !/- gekoppelten elektrischen Energiespeichern, 

die nicht in das Netz zurückspeisen, werden für diese Bewertung nicht 

ƘŜǊŀƴƎŜȊƻƎŜƴΦά 

 

Klarstellung in Bezug auf die Fußnote 27:  
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Die Nennscheinleistung/en von AC - gekoppelten Speichern, die nicht in das Netz 

zurückspeisen, wird/werden zur Leistung der Erzeugungsanlage hinzugezählt. 

Speicher und Notstrom versorgungen >  30 kVA Nennscheinleistung benötigen 

unabhängig von der Regelstrate gie einen externen Netzentkupplungsschutz.  

Anmerkung : Diese 30  kVA- Begrenzung ist noch nicht in der aktuellen TOR SEA 

definiert.  

 

4.3 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung / Mehrere 
Regelkennlinien  

TOR SEA / Kapitel 5.3.4 / Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung  

Laut TOR SEA Kapitel 5.3.4. kann für Stromerzeugungsanlagen ab Typ B 

Blindleistung im über -  und untererregten Bereich an einer fernwirktechnischen 

Schnittstelle gemäß TOR  SEA Kapitel 6.2.1 vorgeben werden.  

Diese Sollwerte werden vom Netzbetreiber stufenlos bzw. in entsprechenden 

Stufen (z. B. 100%, 60%, 30% und 0%) definiert, wobei der Netzbetreiber ab einer 

Anlagengröße von 1  MVA über die Vorgabe stufenlos oder in entsprechenden 

Stufen entscheidet.  

Å < 1 MVA: stufenlos oder in entsprechenden Stufen  

Å җ 1 MVA: Vorgabe durch Netzbetreiber  

Dabei ist es sinnvoll die Q -Vorgabe mit einer Spannungsbegrenzungsfunktion 

auszurüsten.  

Dieses Verfahren entspricht der Funktionalität gemäß VDE - AR- N 4110: 2018-11 Q-

Vorgabe mit Spannungsbegrenzungsfunktion. Diese Funktion ist daher 

üblicherweise in den Park -  bzw. Anlagenreglern standardmäßig verfügbar  

 

4.4 Teilintegrierte Entkupplungsstelle in Wechselrichtern  
TOR SEA Typ A / Kapitel 6.1.3 / Entkupplungsstelle  

TOR SEA Typ A / Kapitel 6.3.1 / Allgemeines zum Netzenkupplungsschutz  

Unter folgenden Voraussetzungen  ist eine Verwendung der integrierten 

Kuppelschalter der Wechselrichter zulässig:  

Å Einsatz für Typ A in der Netzebene 6 und 7  zulässig. In Abstimmung mit dem 

Netzbetreiber ist auch die Verwendung des internen Entkopplungsschalters in der 

Netzebene 5 möglich.  

Å Eine Gesamtauslösezeit (Schutzrelais, Hilfsrelais, Eigenzeit des Kuppelschalter von 

maximal 0,2  s muss erreichbar sein (TOR SEA Kapitel  6.3.3) und ist bei der 

Inbetriebsetzung vom Anlagenbetreiber durch eine dokumentierte Messung 
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nachzuweisen. Für die Überprüfung der Gesamtauslösezeit wird empfohlen 

zusätzlich 2 Hilfsadern vorzusehen, auf der auch analoge Messignale übertragen 

werden können (Messung des Einspeisestrom über Messwandler ). 

Å Die Verwendung der integrierten Kuppelschalter muss auch mit den Ländersettings 

Österreich möglich sein.  

Å Die Installationsvorgaben der Hersteller sind einzuhalten (z.B. max. Kabellänge) .  

Å Die Schaltung muss so aufgebaut sein, dass die FRT - Fähigkeit gewährleistet ist 

(z.B. gepufferte 24  V DC Versorgung) . 

Å Für die Prüfung der Gesamtauslösezeit gibt es derzeit keine normative Referenz. 

Bis dahin muss eine Prüfungsbescheinigung von einer anerkannten Prüfstelle 

vorliegen und darin muss jedenfalls auch die Prüfung der Eigenzeit enthalten  sein . 

 

4.5 Strome rzeugungsanlagen mit mehreren einphasigen 
Wechselrichtern  

PV- Erzeugungsanlagen, die aus mehreren jeweils einphasigen Wechselrichtern 

aufgebaut sind  

Lt. TOR SEA ist der Einsatz von einphasigen Wechselrichtern bis max. 3,68  kVA je 

Außenleiter ohne zusätzliche Symmetrierung grundsätzlich zulässig.  

Bei Stromerzeugungsanlagen mit mehreren einphasigen Wechselrichtern muss 

das Systemdesign so ausgeführt sein, dass die gleichzeitige Einspeiseleistung am 

Netzanschlusspunkt weitestgehend symmetrisch aufgeteilt ist. Dies kann 

erreicht werden durch:  

Å Ausrichtung und/oder Anzahl der PV Module  

Å Anzahl WR je Phase  

Weiters gilt zu beachten, dass die P/Q -  Regelstrategie mit einer zentralen 

Steuereinheit (z.B. Parkregler) umgesetzt werden muss.  

 

5 <isř<µÔÖÐãÆÖĈņ¼ÆÖņvm¡řÏµÔÖÐÆëņ¢Æ½ÔĂÆåþÖ½ÔĈÆþë 
Aktuelle Rahmenbedingungen  

Im Zuge der Ausgestaltung der FRT - Fähigkeit für Stromerzeugungsanlagen wurde 

seitens Oesterreichs Energie eine Studie zur Untersuchung der geographischen 

Auswirkung von Kurzschlüssen im Höchstspannungsnetz auf die 

Spannungseinsenkung im Versorgungs gebiet in Auftrag gegeben 1. Aus dieser 

Studie und Prognosen für zukünftige Anschluss projekte ließ sich deutlich das 

 

1 

https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdatenbank/Studien/

2018/Projekt_11.022_Spannungstrichter_und_FRT_final.pdf   
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nationale  Erfordernis von FRT - Eigenschaften auch für Stromerzeugungsanlagen 

des Typs A ableiten.  

Gemäß TOR SEA Typ A müssen Stromerzeugungsanlagen in der Lage sein, die 

Verbindung mit dem Netz und einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn 

im Stromnetz Störungen in Form von konzeptgemäß zu beherrschenden Fehlern 

(im Übertragungs -  oder Verteilnetz ) aufgetreten sind.  

USV- fähige Wechselrichter  

USV- fähige Wechselrichter werden in der Regel in Kombination mit einem elektr. 

Energie speicher betrieben und können im Falle von Spannungseinbrüchen eine 

±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ ǎŜƴǎƛōƭŜƴ όαƪǊƛǘƛǎŎƘŜƴάύ [ŀǎǘŜƴ ŘǳǊŎƘ ƴŀƘŜȊǳ ǳƴǘŜǊōǊŜŎƘǳƴƎǎŦǊŜƛŜ 

Umschaltung (  20 ms) sicherstellen. Aus  Sicht des öffentlichen Netzes führt diese 

rasche Umschaltung allerdings zu einer Trennung der Wechselrichter und somit abhängig 

von der Vorbelastung der Übergabestelle potenziell zu einer sprunghaften 

Leistungsänderung. Bei einer hohen Durchdringung derartiger Wechselrichter 

(Skalierungseffekte) können aufgrund der eingeschränkten FRT - Fähigkeit überregionale 

Störungen nach Spannungseinbrüchen auftreten und somit die Netzsicherheit gefährden.  

Grundsätzliche Vorgaben (Details, siehe Anhang A1)  

Å Generell müssen alle Strome rzeugungsanlagen nach TOR SEA 5.2.1 die FRT -

Fähigkeit erfüllen.  

Å Not -  bzw. ersatzstromfähige Stromerzeugungsanlagen mit parametrierter USV -

Funktionalität (USV -ŦŅƘƛƎŜ ²ŜŎƘǎŜƭǊƛŎƘǘŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ bŜǘȊǘǊŜƴƴȊŜƛǘ Җ нл Ƴǎύ 

Җ 30 kVA (Summe aller Nennscheinleistungen aller Erzeugungseinheiten, welche fix 

im USV- Kreis angeordnet si nd) sind nach TOR SEA 5.2.1 von der vollständigen FRT -

Fähigkeit ausgenommen. Sie müssen sich jedoch bis zur Trennung an der 

dynamischen Netzstützung beteiligen.  

Å Die FRT- Fähigkeit darf durch (externe) Netztrenneinrichtungen, welche von not -  

bzw. ersatzstromfähigen Umrichtern gesteuert werden, nicht unterbunden werden.  

Å Bei einem Wechselrichterbetrieb mit einem elektr. Energiespeicher zur 

Eigenbedarfsoptimierung ohne USV - Nutzung  wird die FRT - Fähigkeit voll gefordert. 

Eine nicht in Anspruch genommene USV - Fähigkeit darf nicht zur Umgehung der 

FRT- Anforderung führen. Hersteller müssen demnach via Prüfbericht (ÖVE R25) 

nachweisen, dass sie in diesem Fall die FRT - Anforderungen gem. TO R SEA Typ A 

erfüllen.  

Å Für Wechselrichter, die lediglich eine Inselbetriebsfähigkeit aufweisen, sind 

ebenfalls die Bedingungen zur FRT - Fähigkeit gemäß TOR SEA einzuhalten.  

Å Für USV- fähige Wechselrichter oder USV - Anlagen mit einer 

Summennennscheinleistung > 30 kVA gilt, dass sie nicht fix im USV - Kreis 

angeordnet sein dürfen, jedoch im Ersatzstrombetrieb für die Dauer der 

Unterbrechung in den USV - Kreis mittels geeigneter automa tisierter 

Umschalteinrichtung hinzugeschaltet werden dürfen.  
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Å USV- fähige Wechselrichter, welche eine Netztrennzeit > 1,5 s parametriert haben 

und damit die FRT - Fähigkeit vollständig erfüllen, können auch über 30 kVA errichtet 

werden.  

Å Generell gilt für TOR  SEA Typ B, C und  D Stromerzeugungsanlagen, dass sie nicht fix 

im USV- Kreis angeordnet sein dürfen, jedoch im Ersatzstrombetrieb für die Dauer 

der Unterbrechung in den USV - Kreis mittels geeigneter automatisierter 

Umschalteinrichtung hinzugeschaltet werden dürfen.  

Die Umschaltung muss automatisch (von der USV - Anlage koordiniert) 

erfolgen und darf -  sofern sich die Spannung nach dieser Zeit nicht 

innerhalb der zulässigen Grenzwerte befindet -  frühestens 5 Sekunden 

nach einem detektierten Spannungseinbruch erfolgen.  

Nach Wiederkehr der öffentlichen Versorgung muss die 

Stromerzeugungsanlage automatisch zurück auf die Netz - Seite geschaltet 

werden. Eine händische Umschaltung der Stromerzeugungsanlage ist nicht 

zulässig.  

Zudem gilt, dass derartige USV - Systeme im Ersatzstrombetrieb an den AC -

Anschlussklemmen keine Energie in die restliche Kundenanlage sowie in 

das Verteilernetz abgeben dürfen.  

 

Lfd. Monitoring der FRT - Fähigkeit bei USV - fähigen Wechselrichtern  

Å Laut aktuellem Informationsstand handelt es sich bei den anzuschließenden USV -

fähigen Wechselrichtern, welche potenziell nicht vollständig FRT - fähig sind, in der 

wŜƎŜƭ ǳƳ ƪƭŜƛƴŜǊŜ !ƴƭŀƎŜƴ ό!ƴƭŀƎŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎ Җ ол ƪ±!ύ 

Å Die Relevanz für das Übertragungsnetz bei niedriger Zehntel - Prozentrate erscheint 

daher bis auf Weiteres verkraftbar. Ebenfalls werden bei diesen Überlegungen auch 

Gleichzeitigkeitseffekte und die örtliche Verteilung mitberücksichtigt  

Å Zur laufenden Evaluierung ist jedoch die genaue Kenntnis über die Anzahl von 

potenziell nicht vollständig FRT -ŦŅƘƛƎŜƴ !ƴƭŀƎŜƴ ό{ǘƛŎƘǿƻǊǘΥ α[ŦŘΦ aƻƴƛǘƻǊƛƴƎάύ 

unabdingbar. Nur mit dieser Kenntnis können weiterführende Systemstudien 

zielführend durchgeführt w erden. Der Kunde muss daher im Zuge des 

Anschlussverfahrens (Installationsdokument Typ A) ggü. dem relevanten 

Netzbetreiber bestätigen, dass die Anlage (Kombination aus Wechselrichter und 

elektr. Energiespeicher vorhanden) zusätzlich eine USV - Fähigkeit (Um schaltung im 

Millisekundenbereich; separate Ausgangsklemmen für kritische Lasten) besitzt.  
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ëÔ±ëÐņ ĬņřņvêĂ½Ô±åĈÆÖëþÖ½ÔĈċëÐÆëņÏďþņ
ëÖ½ÔĈĂĜë½ÔþñëÆņmĈþñêÆþġÆċÐċëÐĂ±ëå±ÐÆëņÖêņ
3þĂ±ĈġĂĈþñêĕÆþĂñþÐċëÐĂ¼ÆĈþÖÆ¼ 
Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Ausführungsarten von Netztrenn -  und 

Umschalteinrichtungen. Zur besseren Orientierung werden die  entsprechenden  

Anschlussbedingungen detailliert dargestellt. Netztrenn -  und 

Umschalteinrichtungen und deren Systeme , die nachfolgend nicht abgebildet sind, 

sind mit dem zuständigen Verteilernetzbetreiber im Vorfeld abzustimmen.  

 

1 ¢Æ½ÔĂÆåþÖ½ÔĈÆþņêÖĈņġĖÆÖņ*řċĂÐµëÐÆëņ 
ŝ*řċĂÐ±ëÐņÏďþņVÆĈġřņċëÂņ3þĂ±ĈġĂĈþñêņÐÆĈþÆëëĈŞ 

Die selbsttätig wirkende Freischaltstelle (SWF ς siehe TOR SEA) wird durch die im 

Wechselrichter verbaute einfehlersichere Netzentkupplung gewährleistet. Die FRT -

Fähigkeit wird durch den Wechselrichter selbst gewährleistet.  

Wenn im Ersatzstrom -Verbraucherabzweig (AC -Ausgang Ersatzstrom) eine 

zusätzliche Erzeugungsanlage installiert ist, dann ist diese sowie die 

Umschalteinrichtung selbst FRT - fähig auszuführen und funktionell zu betreiben. Die 

FRT- Fähigkeit darf durch die Umsc halteinrichtung nicht unterbunden werden. Um 

die FRT- Kurve der TOR SEA einzuhalten, wird eine Mindesthaltedauer von 5 s 

(Pufferung mit gestützter Spannungsversorgung) empfohlen.  

Es werden folgende Betriebsmittelumschaltungen unterschieden:  
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1.1 Wechselrichter  mit interner  Ersatzstromumschaltung  
Im Folgenden werden zulässige Varianten für Wechselrichter mit interner 

Ersatzstromumschaltung dargestellt. Abbildung 1 zeigt eine mögliche 

Umsetzungsvariante mit Wechselrichtern mit und ohne USV - Fähigkeit, welche in Summe 

eine Leistung von 30 kVA nicht überschreiten   

 

 

Abbildung 1: Beispielhafte Umsetzungsvariante TOR SEA Typ A ς Wechselrichter mit und ohne USV - Fähigkeit, welche in 
Summe eine Leistung von 30 kVA nicht überschreiten  
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1.2 USV-fähige Wechselrichter > 30 kVA  
Å Die zentrale Netzentkupplung muss sowohl die Erzeugungsanlagen als auch die 

USV- fähige Anlage trennen. Die FRT - Fähigkeit der Erzeugungsanlagen muss 

gewährleistet bleiben.  

Å Darüber hinaus ist für den Fall einer Ersatzstromversorgung (Notstromaggregat) 

durch den Netzbetreiber zu beachten, dass der Netzparallelbetrieb gezielt mit 52 

Hz unterbunden wird und dadurch die USV - Lasten gegebenenfalls bei entladener 

Batterie unversorgt  sind.  

 

  

Abbildung 2: Beispielhafte Umsetzungsvariante TOR SEA Typ A ς USV- fähiger Wechselrichter mit externer zentraler 
Netzentkupplung und > 30 kVA (Gesamtsystem).  

  














